
EIT.zug Ausbildner-Workshop, 10. Mai 2022

18.05.2022 & 24.05.2022



Agenda

1 LERNORTKOOPERATION Patrick Zeiger

2 LERNBEGLEITUNG

3 SCHULLEISTUNGEN Daniel Henggeler

4 LERNATELIER 

5 QV-VORBEREITUNG

6 BYOD

7 IHRE FRAGEN



Lernortkooperation

Die Ausbildung wird über alle drei Lernorte im Rahmen der Lernortkooperation (LOK) abgestimmt

ÜBERBETRIEBLICHE 
KURSE BERUFSSCHULE

LEHRBETRIEB

LOK-Gruppe:
Roman Morach , Vorstand ZEV,
Josef Senn, Stadler Elektro AG, Zug
Kurt Rüegg, Elektro Pfiffner AG, Zug
Linus Schürmann, EAZ
Sandro Riechsteiner , AfB Zug
Daniel Henggeler, BV MOE/EI
Patrick Zeiger, Prorektor
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Schulleistungen (Eintrittstest)

Eintrittstest im ersten Lehrjahr am ersten 

Schultag:

• EI und MoE haben die identische Prüfung

• Prüfungsdauer → 1.5-2h 

• Auswertung und Notengebung dieselbe

• Themenbereich → Mathematik, Geometrie

Ziel vom Eintrittstest ist:

• Leistungsniveau über alle Lernende zu 

evaluieren

• Entwicklung zu verfolgen



Schulleistungen (Eintrittstest)



Schulleistungen 

(Bericht über Schulleistungen)

Bericht über Schulleistung erfolgt wenn:

• Notendurchschnitt < 4

• Besonderes Arbeitsverhalten oder ungenügende Teilnote

Massnahmen seitens Schule:

• Lernatelier 

• Coaching

• Austausch Lehrbetrieb / Lernende

• Lehrverhältnisüberprüfung



Schulleistungen 

(Bericht über Schulleistungen)



Schulleistungen 

(Bericht über Schulleistungen)



Lernatelier

• Findet wöchentlich statt

• Dienstag oder Mittwoch

• Von 17:30-19:00 Uhr

• Im Schnitt 10 Lernende



QV-Vorbereitungskurs

• Ein zusätzlicher Tag vor dem QV

• Kostenpflichtig

• Messen, Ausmass, schriftliche und 

mündliche Vorbereitungen

Neu QV Vorbereitungskurse Messen

• 2h Messübungen

• Von zwei Experten geleitet

• EIT.zug mit dem GIBZ organisiert



BYOD

• Start erfolgte 2021

• Notebook mit Touchscreen zwingend

• Elektronische Lehrmittel

• Zur Verfügung gestellt Office365 → OneNote, OneDrive etc. 

• Aufgaben und Prüfungen werden schriftlich gelöst

• Schrittweise digitale Aufträge

• Merkblatt auf der GIBZ Homepage unter den Berufen zu finden

Erstes Fazit:

• MoE-Klassen bekunden eher Mühe

• Selbstdisziplin wird gebraucht

• Geduld und Übung ist gefragt

• Unterstützung vom Lehrbetrieb (Kostenbeteiligung Pt. 6 Lehrvertrag)



BYOD



Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit



Ausbildner-Workshop EIT.zug

Sandro Riechsteiner

Ausbildungsberater

Amt für Berufsbildung
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Themen

• Bildungsbericht

• Standortbestimmung

• Lernzielkontrolle nach Bildungsplan

• Qualität in der Berufsbildung

• Integrationsvorlehre (INVOL)



Bildungsbericht
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Art. 15 Bildungsbericht

1 Die Berufsbildnerin oder der Berufsbildner hält am Ende jedes 

Semesters den Bildungsstand der lernenden Person in einem 

Bildungsbericht fest. Sie oder er stützt sich dabei auf die Leistungen 

in der beruflichen Praxis und auf Rückmeldungen über die 

Leistungen in der Berufsfachschule und in den überbetrieblichen 

Kursen. Sie oder er bespricht den Bildungsbericht mit der lernenden 

Person.

https://lv.berufsbildung.ch/dyn/bin/22506-22531-1-bildungsbericht_de_2018i.pdf
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Standortbestimmung
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Art. 18 Standortbestimmung

1 Die Standortbestimmung erfolgt im zweiten Semester.

2 Bei ungenügenden Leistungen in der BFS oder im üK erfolgt 

zwingend eine schriftliche Mitteilung durch den jeweiligen 

Bildungsort an die Vertragspartner sowie an die kantonale Behörde.

3 Nach Eingang der Mitteilung veranlasst die Berufsbildnerin oder der 

Berufsbildner die notwendigen Massnahmen. Die Vertragsparteien 

halten getroffene Entscheide und Massnahmen schriftlich fest.

4 Die Wirkung der Massnahmen ist nach der gesetzten Frist durch den 

Berufsbildner zu überprüfen und im Bildungsbericht festzuhalten.

https://www.eit.swiss/fileadmin/user_upload/documents/Berufsbildung/Grundbildung/_de/2015_ME_EI_Erklarung_Standortbestimmung.zip
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Standort-
bestimmung

Achtung: Bei Berufswechsel werden nur die neuen Noten gewertet



Lerndokumentation
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Art. 14 Lerndokumentation

1 Die lernende Person führt während der Bildung in beruflicher Praxis 

eine Lerndokumentation, in der sie laufend alle wesentlichen 

Arbeiten im Zusammenhang mit den zu erwerbenden 

Handlungskompetenzen festhält.

2 Die Berufsbildnerin oder der Berufsbildner kontrolliert und 

unterzeichnet die Lerndokumentation mindestens einmal pro 

Semester. Sie oder er bespricht sie mindestens einmal pro Semester 

mit der lernenden Person.



Lerndokumentation / Lernzielkontrolle
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Bildungsplan



Qualität in der Berufsbildung (nach BBG)
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Art. 8 Qualitätsentwicklung 1 Die Anbieter von Berufsbildung stellen die 

Qualitätsentwicklung sicher.

Art. 24

1 Die Kantone sorgen für die Aufsicht über die berufliche Grundbildung.

2 Zur Aufsicht gehören die Beratung und Begleitung der Lehrvertragsparteien und

die Koordination zwischen den an der beruflichen Grundbildung Beteiligten.

3 Gegenstand der Aufsicht sind darüber hinaus insbesondere:

a. die Qualität der Bildung in beruflicher Praxis, einschliesslich der 

überbetrieblichen Kurse und vergleichbarer dritter Lernorte;

b. die Qualität der schulischen Bildung;

c. die Prüfungen und andere Qualifikationsverfahren;

d. die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen im Lehrvertrag;

e. die Einhaltung des Lehrvertrags durch die Vertragsparteien.
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Fremdbeurteilung wenn:
• Mehrmals hohe Durchfallquote
• Viele LV-Auflösungen & Konflikte
• Viele Lehrjahrwiederholungen
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Integrationsvorlehre (INVOL)

Einstieg in die Berufsbildung für anerkannte 

Flüchtlinge, vorläufig aufgenommene und spät 

zugewanderte Personen

Einjährige Vorlehre mit Absichtserklärung zur 

beruflichen Grundbildung (EBA/EFZ)

Dauer max. 1 Jahr

Aufbau 3 Tage berufliche Praxis im Lehrbetrieb 

2 Tage schulische Bildung 

Coaching während der INVOL sowie im 1. Jahr der anschliessenden 

beruflichen Grundbildung (EBA/EFZ) 
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Integrationsvorlehre (INVOL)

Einstieg in die Berufsbildung für anerkannte 

Flüchtlinge, vorläufig aufgenommene und spät 

zugewanderte Personen

Einjährige Vorlehre mit Absichtserklärung zur 

beruflichen Grundbildung (EBA/EFZ)

Voraussetzungen für INVOL-Lernende

• Nachweis von Grundkompetenzen wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, 
Leistungswille

• Deutschkenntnisse schriftlich A2+ / Verstehen und Sprechen B1
• Grundkenntnisse Mathematik / Logik (analog abgeschlossene 

Primarschule)
• Ab 16 Jahren
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Links

• Bildungsbericht

• Standortbestimmung

• Lernzielkontrolle nach Bildungsplan EI (BP MoE)

• QualiCarte

• INVOL

https://lv.berufsbildung.ch/dyn/bin/22506-22531-1-bildungsbericht_de_2018i.pdf
https://www.eit.swiss/fileadmin/user_upload/documents/Berufsbildung/Grundbildung/_de/2015_ME_EI_Erklarung_Standortbestimmung.zip
https://www.eit.swiss/fileadmin/user_upload/documents/Berufsbildung/Grundbildung/Elektroinstallateurin_EFZ/_de/2015_EI_Lernzielkontrolle.docx
https://www.eit.swiss/fileadmin/user_upload/documents/Berufsbildung/Grundbildung/Elektroinstallateurin_EFZ/_de/2015_EI_Bildungsplan.pdf
https://www.eit.swiss/fileadmin/user_upload/documents/Berufsbildung/Grundbildung/Montage-Elektrikerin_EFZ/_de/2015_ME_Bildungsplan.pdf
https://qbb.berufsbildung.ch/dyn/7122.aspx
https://www.zg.ch/behoerden/volkswirtschaftsdirektion/amt-fur-berufsbildung/berufslehre-praktika/integrationsvorlehre-invol


Herzlichen Dank für Euer Mitwirken!
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